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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Norbert Gugerbauer 
und Genossen vom 6. Dezember 1990, Nr. 92/J, betreffend die steuer­
liche Absetzbarkeit von Kirchenbeiträgen, beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

Zu 1. bi s 3.: 
Bemessungsgrundlage für Kirchenbeiträge ist bei alleinstehenden Perso­
nen das Einkommen und bei Ehepaaren das Haushaltseinkommen. 

Der Kirchenbeitrag eines Alleinverdieners ist bei gleich hohem Einkom­
men jedenfalls nicht höher als jener einer alleinstehenden Person. 

Bei den Beiträgen zu Personenversicherungen, Aufwendungen für die 
Wohnraumschaffung sowie für Genußscheine und junge Aktien haben Ehe­
paare tendenziell einen höheren Risiko-Vorsorgebedarf bzw. mehr Auf­
wendungen für Wohnraum und für Sparkapital als alleinstehende Perso­
nen. 

Im Hinblick auf die vorstehenden unterschiedlichen Gegebenheiten er­
scheint eine Verdoppelung des Sonderausgabenhöchstbetrages für Kir­
chenbeiträge nicht gerechtfertigt. 
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